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Anlage 2 zum Beschluss Nr.:  vom: 21.09.2022 

Auswertung der Stellungnahmen der Nachbargemeinden und Nachbarstädte 
zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 201 „Wohnen Punschrau Nord“ 

___________________________________________________________________ 

Nachbargemeinden und -städte     Auswertung der Stadt 
Hinweise, Anregungen      Abwägung  

___________________________________________________________________ 

1. Verbandsgemeinde Unstruttal → keine Belange
für Gemeinde Gosseck
für Gemeinde Balgstädt
für Stadt Freyburg (Saale)

Zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 201„Wohnen Punschrau Nord“ wurde von der 
Verbandsgemeinde Unstruttal für die Gemeinde Gosseck, Gemeinde Balgstädt und für die Stadt 
Freyburg (Saale) keine Stellungnahme abgegeben. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind mit der 
Nutzungsabsicht des Bebauungsplanes Nr. 201 keine Konfliktpotenziale mit der Stadt erkennbar. 

2. Verbandsgemeinde Wethautal → keine Belange
für Gemeinde Molauer Land
für Gemeinde Merthendorf
für Gemeinde Schönburg
für Gemeinde Wethau

Zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 201„Wohnen Punschrau Nord“ wurde von der 
Verbandsgemeinde Wethautal für die Gemeinden Molauer Land, Merthendorf, Schönburg und 
Wethau keine Stellungnahme abgegeben. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind mit der 
Nutzungsabsicht des Bebauungsplanes Nr. 201 keine Konfliktpotenziale mit der Stadt erkennbar. 

3. Verbandsgemeinde An der Finne → keine Belange
für Lanitz-Hassel-Tal

Zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 201„Wohnen Punschrau Nord“ wurde von der 
Verbandsgemeinde An der Finne für die Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal keine Stellungnahme 
abgegeben. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind mit der Nutzungsabsicht des Bebauungsplanes 
Nr. 201 keine Konfliktpotenziale mit der Stadt erkennbar. 

4. Verwaltungsgemeinschaft → keine Belange
Dornburg – Camburg

Zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 201„Wohnen Punschrau Nord“ wurde von der 
Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg keine Stellungnahme abgegeben.  
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind mit der Nutzungsabsicht des Bebauungsplanes Nr. 201 
keine Konfliktpotenziale mit der Stadt erkennbar. 
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5.        Stadt Bad Sulza                          → keine Belange 
 

               
Zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 201„Wohnen Punschrau Nord“ wurde von der Stadt Bad 
Sulza keine Stellungnahme abgegeben. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind mit der 
Nutzungsabsicht des Bebauungsplanes Nr. 201 keine Konfliktpotenziale mit der Stadt erkennbar. 
 

 
 
6.        Gemeinde Großheringen                        → Zustimmung  
           Stellungnahme vom 05.04.2022 
               

 
Vom oben genannten Bebauungsplan sind 
Belange der Gemeinde Großheringen nicht 
betroffen 
 

 
Die Zustimmung zum Planvorhaben wird zur 
Kenntnis genommen. Keine Berührung mit 
Belangen der Gemeinde Großheringen. 
 

 


